
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/1/31 10ObS284/94,
10ObS307/01x, 10ObS2/10g

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1995

Norm

ASVG §273 Abs1

Rechtssatz

Die Spezialisierung als Operationsschwester erfolgt im Rahmen des Berufsbildes Diplomkrankenschwester, sodass bei

Verweisungsmöglichkeiten innerhalb dieses Berufsbildes eine Berufsunfähigkeit einer Operationsschwester nicht

besteht.

Entscheidungstexte

10 ObS 284/94

Entscheidungstext OGH 31.01.1995 10 ObS 284/94

10 ObS 307/01x

Entscheidungstext OGH 25.09.2001 10 ObS 307/01x

Vgl auch; Beisatz: Hier: Sonderkindergärtnerin - Kindergärtnerin. (T1)

10 ObS 2/10g

Entscheidungstext OGH 01.06.2010 10 ObS 2/10g

Vgl auch; Beisatz: Soweit sich der Versicherte nur durch Zusatzausbildungen in einem Beruf spezialisiert hat, wird

dadurch die Berufsgruppe nicht eingeengt. (T2); Beisatz: Hier: Versicherter war Croupier. (T3)
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